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Stellungnahme zum Netzentwicklungsplan Gas 2014 der Fernleitungsnetzbetreiber 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Thüga Aktiengesellschaft begrüßt die Möglichkeit der Stellungnahme zum Netzentwicklungsplan 
(NEP) Gas 2014 der Fernleitungsnetzbetreiber (FNB). Die Ergebnisse des NEP Gas sind für die 
Unternehmen der Gaswirtschaft eine wichtige Grundlage für ihr zukünftiges Geschäftsmodell. Dabei 
spielen aus Sicht der Verteilernetzbetreiber (VNB) die zukünftige Verfügbarkeit von Kapazitäten 
eine besonders bedeutende Rolle. Die Kapazitäten, die die FNB an den Netzkopplungspunkten den 
ihnen nachgelagerten Netzbetreibern zur Verfügung stellen und zukünftig zur Verfügung stellen 
können, sind ausschlaggebend für die Versorgungsqualität, die Versorgungssicherheit und in eini-
gen Regionen Deutschlands für die Versorgung von Endkunden im Allgemeinen. Dies bedeutet, 
dass die Entwicklung der zur Verfügung stehenden Kapazitäten im Fernleitungsnetz einen maßgeb-
lichen Anteil an der weiteren Entwicklung des Erdgasabsatzes und der Attraktivität des Energieträ-
gers Erdgas haben.  

 

1. Allgemeines und grundsätzliche Fragen 

Auch in diesem Jahr sind deutliche Entwicklungsfortschritte des NEP Gas erkennbar. Mit Hilfe der 
zur Verfügung gestellten Dokumente lassen sich die die einzelnen Prozessschritte sehr gut nach-
vollziehen. Die Thüga Aktiengesellschaft begrüßt ebenfalls ausdrücklich, dass den jeweiligen vor-
geschlagenen Maßnahmen nun auch konkrete Begründungen und Auswirkungen auf die Bedarfs-
abdeckung zugeordnet werden können. Für die VNB wäre es zusätzlich wünschenswert, wenn sich 
aus diesen allgemein gehaltenen Aussagen auch konkretere Zusagen ableiten ließen (z. B. im Pro-
zess der internen Bestellung). Um mit Letztverbrauchern (vom Industrie- bis zum Haushaltskunden) 
verbindliche, unterbrechungsfreie Netzanschlussverträge abschließen zu können, müssen die VNB 
die Möglichkeit haben im Rahmen der internen Bestellung feste Kapazitäten buchen zu können. 

Die Thüga Aktiengesellschaft spricht sich weiterhin dafür aus, den Rhythmus der Erstellung des 
NEP Gas auf eine Zeitspanne von zwei Jahren zu verlängern. Der aktuelle Stand des NEP ist nach 
Meinung der Thüga Aktiengesellschaft auf einer ausreichend fundierten Basis. Die kurzen Fristen 
bei den Konsultationen verhindern eine intensive Auseinandersetzung mit dem sehr umfangreichen 
Material, wodurch eine ausführliche und fundierte Stellungnahme erschwert wird. Zudem überlap-
pen sich die Prozesse bei jährlicher Erstellung der NEP Gas, so dass eine Streckung des Rhythmus 
zu einer deutlichen Vereinfachung führen würde.  
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2. Szenariorahmen (Kapitel 2 im Entwurf des NEP Gas 2014)  

2.1. Gasbedarfsannahmen  

Würden Sie die Erstellung lediglich eines Gasbedarfsszenarios (z.B. mittlerer Gas-bedarf) in Zu-
kunft für ausreichend erachten?  
 
Wie bereits in den vergangenen Stellungnahmen beschrieben, ist der Gasbedarf nur ein Indikator 
für den notwendigen Netzausbau. Aus Sicht der Thüga Aktiengesellschaft sollte sich vor allem an 
Leistungswerten orientiert werden. Dennoch ist es notwendig auch den zukünftigen Gasbedarf zu 
betrachten und hierzu Prognosen in die Überlegungen zum Netzausbau einzubeziehen. Um ein 
möglichst realistisches Bild zu erhalten, sollten weiterhin drei Gasbedarfsszenarien im Szenarior-
ahmen beschrieben werden. Diese müssen objektiv und wissenschaftlich fundiert sein. 

2.2. Annahmen zu Lastflusszusagen  

Die Thüga Aktiengesellschaft begrüßt die Entscheidung für Lastflusszusagen keine pauschale Fort-
schreibung anzusetzen, sondern diese nur auf Basis gesicherter Erkenntnisse in die Berechnungen 
einzubeziehen. Durch diese Vorgehensweise wird das Risiko für die VNB, in Zukunft weiterhin le-
diglich unterbrechbare Kapazitäten angeboten zu bekommen, minimiert. 

 

3. Modellierungsansatz der Fernleitungsnetzbetreiber (Kapitel 3)  

3.1. Bewertung der Eingangsgrößen der Netzmodellierung im vorliegenden Netzentwicklungsplan 

(Kapitel 3.2):  

3.1.5. Nachgelagerte Verteilernetze (interne Bestellung, Kapitel 3.2.2) 

3.1.5.1. Wie bewerten Sie die Ansätze zum Netzausbau für Verteilernetzbetreiber? 

Die Thüga Aktiengesellschaft begrüßt ausdrücklich die stärkere Berücksichtigung der Langfristprog-
nose von VNB im Netzentwicklungsplan. Bereits im ersten Netzentwicklungsplan hat die Thüga Ak-
tiengesellschaft ausdrücklich auf diesen Ansatz hingewiesen und auch den damals prognostizierten 
Rückgang stark angezweifelt. Aktuelle Statistiken vom BDEW oder der AG Energiebilanzen zeigen, 
dass der Erdgasverbrauch seit 2009 nicht wie im NEP 2012 prognostiziert rückläufig ist, sondern im 
Jahr 2013 sogar den Verbrauch des Jahres 2009 übertroffen hat. Hierbei muss auch festgehalten 
werden, dass in der damaligen Prognose der Gasbedarf von Kraftwerken bis 2013 sogar ansteigen 
sollte. 

Vergleicht man weiterhin die Prognose der VNB im NEP 2013 für das Jahr 2014 mit der tatsächli-
chen internen Bestellung, ergibt sich eine Prognosegenauigkeit von über 99,9 % (Szenario IIe im 
NEP 2013), während in den Szenarien IIa, IIc und IId die FNB im NEP 2013 lediglich 96,9 % der 
internen Bestellung 2014 angenommen haben. 

Die Thüga Aktiengesellschaft sieht dies als Bestätigung die Langfristprognose bis 2019 im NEP zu 
berücksichtigen. Eine anschließende Absenkung gemäß Prognos-Pfad erscheint wenig sinnvoll, da 
beiden Ansätzen unterschiedliche Berechnungswege zugrunde liegen. 

3.1.5.2. Halten Sie einen anderen Ansatz für notwendig? Inwiefern hängt Ihrer Meinung nach 

der Rückgang des Gasbedarfs mit der Bereitstellung der notwendigen Leistung zu-

sammen? 



Seite 3  

zum Schreiben vom 06.06.2014 

 

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Dieter Nagel | Vorstand: Ewald Woste (Vorsitzender), Bernd Rudolph (stellvertretender Vorsitzender), Dr. Gerhard Holtmeier, Michael Riechel, Dr. Christof Schulte 
BayernLB München, BLZ 700 500 00, Konto 35 729 | Sitz in München Eingetragen beim Amtsgericht in München HRB 59 888 | StNr. 105/5865/5002 | USt-ID-Nr. DE 129275051  

Derzeit erstellt die Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft mbH u. a. im Auftrag der Fernlei-
tungsnetzbetreiber eine Studie zum Thema Leistungsbedarf der VNB, deren Ergebnisse diese Fra-
gestellung gegebenenfalls ausführlicher beantwortet. 

3.1.5.3. Teilen Sie die Meinung der FNB, dass eine Übernahme der Langfristprognose der 

Modellierungsvariante II.1 den Rückgang des Erdgasverbrauchs in Deutschland nicht 

widerspiegelt? 

Wie unter 3.1.5.1 beschrieben ist aktuell noch kein Rückgang des Erdgasverbrauchs in Deutschland 
feststellbar.  

 

4. Versorgungssicherheitsszenario L-H-Gas-Leistungsbilanz 2030 (Kapitel 5) 

4.5. Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für Art und Weise, wie der NEP für den Markt-

raumumstellungsprozess genutzt wird? 

Um die Planbarkeit der Umstellung auch für Lieferanten zu ermöglichen, sollte die Ausweisung der 
Umstellgebiete um eine detaillierte und elektronisch verarbeitbare Liste mit dem entsprechenden 
Zeitpunkt der Umstellung erweitert werden. 

 

5. Ergebnisse der Modellierung und Netzausbauvorschlag (Kapitel 6 und 7) 

Die veröffentlichten Dokumente und Darstellungen sind eine wesentliche Verbesserung dieses 
Netzentwicklungsplans. Ergänzend wäre eine klare zeitliche Zuordnung zu den NKP für den VNB 
hilfreich, um in Regionen mit einem Mangel an Kapazitäten den Anschlussnutzern konkretere Zusa-
gen bezüglich der gewünschten Kapazitäten geben zu können. 

 
 
Als Ansprechpartner steht Ihnen Herr Karp (089 / 38197-1207) sehr gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Thüga Aktiengesellschaft 


